
 

 

 

 

 

 S A T Z U N G  
 

 

 

 

 

 

 der 

 S & T System Integration & Technology 

 Distribution AG 

 mit dem Sitz in Wien 

 

 

 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

 

I. 

 

Firma und Sitz 

 

 

Die Firma der Gesellschaft lautet:------------------------ 

 

S & T System Integration & Technology Distribution AG 

 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. ----------------- 

 

Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweig-

niederlassungen zu errichten.  ----------------------------  

  

  

Field Code Changed



- 2 - 

II. 

 

Gegenstand des Unternehmens 

 

Gegenstand des Unternehmens ist -------------------------- 

 

1) Zweck der Gesellschaft ist die Investition von Vermö-

genswerten in Unternehmensbeteiligungen aller Art, so-

wohl im Inland als auch im Ausland.  -----------------  

 

 Diese Investitionen erfolgen durch die Gründung, den 

sonstigen Erwerb, den Besitz, den Betrieb und die Ver-

äußerung von Unternehmen und Unternehmens-

beteiligungen jeder Rechtsform (Holding). ----------- 

 

2) Der Handel mit Waren aller Art und die Vermittlung von 

internationalen Handelsgeschäften (Trading). ---- 

 

3) Systemintegration und Distribution neuer Technologien.  

 

4) Die Gesellschaft ist daneben berechtigt, alle der Er-

reichung des Gesellschaftszweckes dienlichen Geschäfte 

und Tätigkeiten auszuüben.  --------------------------  

 

Die Gesellschaft ist jedoch von Bankgeschäften im Sin-

ne des Bankwesengesetzes ausgeschlossen. ------- 

 

 III. 

 

 Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft 

 

1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.  

 

2) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  

 

  

Deleted: Kreditwesengesetzes 

Deleted: erste 

Deleted: der Gesellschaft hat 
am 1. (ersten) Jänner 1991 

(neunzehnhunderteinundneun-

zig) begonnen und endet am 

31. (einunddreißigsten) De-

zember 1991 (neunzehnhundert-

einundneunzig). -------
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IV. 

 

 Veröffentlichungen 

 

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und 

solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich 

im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Im Übrigen erfolgen Ver-

öffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils 

anzuwendenden Rechtsvorschriften. ------------------------- 

 

 V. 

 

 Grundkapital, Aktien 

 

1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 

7.170.034,-- (Euro sieben Millionen einhundertsiebzig-

tausendundvierunddreißig). Es ist in 3.585.017 (drei 

Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausendundsiebzehn) 

Stückaktien eingeteilt, von denen jede am Grundkapital 

im gleichen Umfang gleich beteiligt ist. Jede Stückak-

tie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptver-

sammlung der Gesellschaft. -------------- 

 

2) Die Aktien lauten auf Inhaber. Trifft im Falle einer 

Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestim-

mung darüber, ob die Aktien auf Inhaber oder auf Namen 

lauten, so lauten sie ebenfalls auf Inhaber. Der Ans-

pruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist 

ausgeschlossen.  -------------------------------------  

 

3) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung 

dieses Hauptversammlungsbeschlusses in das Firmenbuch 

das Grundkapital um insgesamt bis zu EUR 3,585.016,-- 

(drei Millionen fünfhundertfünfundachtzigtausendsech-

zehn) auf bis zu EUR 10,755.050,-- (zehn Millionen 

siebenhundertfünfundfünfzigtausendfünfzig) einmal oder 

in mehreren Tranchen durch Ausgabe von bis zu 

1.792.508 (eine Million siebenhundertzweiundneunzig-

tausendfünfhundertacht) auf Inhaber lautende Stückak-

Deleted: Die Veröffentlichun-
gen der Gesellschaft erfolgen 

in der "WIENER ZEITUNG."

Deleted: Die Aktionäre haben 
keinen Anspruch auf Einzel-

verbriefung der Aktien.
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tien teilweise oder zur Gänze auch gegen Sacheinlage, 

jeweils auch unter teilweisem oder gänzlichem Aus-

schluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre zu 

erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingun-

gen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen 

(genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat wird ermäch-

tigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Aus-

gabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, 

zu beschließen. --------------------------------------  

 

 VERFASSUNG DER GESELLSCHAFT 

 

 VI. 

 

 Vorstand 

 

1) Der Vorstand besteht aus einem bis zu sechs Mitglie-

dern.  

 

2) Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt 

durch den Aufsichtsrat, desgleichen die allfällige Be-

stellung eines Vorsitzenden des Vorstandes. ------- 

 

3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach 

dem Gesetz, der Satzung, sowie der vom Aufsichtsrat 

für den Vorstand erlassenen Geschäftsordnung.  -------  

 

4) Besteht der Vorstand aus zwei Mitgliedern, so werden 

die Beschlüsse des Vorstands einstimmig gefasst. --- 

 

 Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, so 

werden die Beschlüsse des Vorstands mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst. -----------------------------  

 

Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vor-

stands ernannt, so steht ihm in beiden vorgenannten 

Fällen das Dirimierungsrecht zu.  --------------------  

 

Der Aufsichtsrat kann anordnen, dass ein wirksamer 

Vorstandsbeschluss nicht zustande kommt, wenn der Vor-
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sitzende des Vorstands, bzw. bei dessen Verhinderung 

der stellvertretende Vorsitzende, dem Beschluss wider-

spricht.  --------------------------------------------  

 

5) Die Gesellschaft wird, wenn der Vorstand aus mehreren 

Mitgliedern besteht, durch zwei Vorstandsmitglieder 

gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Gesamtprokuristen vertreten. ------------------ 

  

 VII. 

 

 Aufsichtsrat 

 

1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höch-

stens zehn Mitgliedern. Die Mitglieder werden von der 

Hauptversammlung gewählt. ----------------------------  

  

Wahlen in den Aufsichtsrat sowie den Widerruf der Be-

stellung zum Mitglied des Aufsichtsrats beschließt die 

Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel 

der abgegebenen Stimmen.  ----------------------------  

 

Die Aufsichtsratsmitglieder werden, falls sie nicht 

für eine kürzere Funktionsperiode gewählt werden, für 

die Dauer der gesetzlich vorgesehenen Funktionsperiode 

bestellt.  -------------------------------------------  

Das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, wird nicht 

mitgerechnet. ----------------------------------------  

 

Die Wiederwahl ist zulässig. 

 

2) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann seine Funktion unter  

Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichti-

gen Grund durch schriftliche Anzeige an die Gesell-

schaft zurücklegen.  ---------------------------------  

 

3) Scheidet ein gewähltes Aufsichtsratsmitglied vor Ab-

lauf seiner Amtsperiode aus, so ist spätestens in der 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine Ersatzwahl 

zu vollziehen.  --------------------------------------  



- 6 - 

 

Die Funktionsperiode des neu gewählten Mitgliedes en-

det mit dem Zeitpunkt, in welchem die Amtsdauer des 

ausgeschiedenen Mitgliedes abgelaufen wäre. --------- 

 

4) Der Aufsichtsrat gibt sich seine Geschäftsordnung 

selbst. --------------------------------------------- 

 

5) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden. Ein Bilanzausschuss ist unter den 

Voraussetzungen des § 92 Abs 4 AktG (Paragraf zweiund-

neunzig Absatz vier Aktiengesetz) einzurichten. Aufga-

ben und Befugnisse von Ausschüssen sowie ihre allfäl-

lige Geschäftsordnung werden vom Aufsichtsrat festge-

legt. Den Ausschüssen kann auch die Befugnis zu Ent-

scheidungen übertragen werden.  

 

6) Ein Prüfungsausschuss ist unter den Voraussetzungen 

des § 92 Abs 4a AktG (Paragraf zweiundneunzig Absatz 

vier litera a Aktiengesetz) einzurichten -----------  

 

 VIII. 

 

 Innere Ordnung des Aufsichtsrates 

 

1) Der Aufsichtsrat wählt jeweils aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzen-

den. Ersatzwahlen für diese Funktionen sind ehestens 

vorzunehmen, wenn der Vorsitzende oder der Stellvert-

reter des Vorsitzenden aus diesen Funktionen ausschei-

den. ---------------------------------------- 

 

Erhält bei derartigen Wahlen niemand die absolute  

Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den Per-

sonen, die die meisten Stimmen erhalten haben. ---- 

 

2) Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsit-

zenden, bei Verhinderung desselben durch seinen Stell-

vertreter, schriftlich unter Bekanntgabe der Bera-

tungsgegenstände einberufen. Schriftliche Einladungen 

Deleted: ¶
4) Für die Funktionsperiode 

des ersten Aufsichtsrates 

gilt § 87 (Paragraph siebe-

nundachtzig) Abs. 4 (vier) 

Aktiengesetz in der jeweils 

gültigen Fassung. -------¶

Deleted: 5

Deleted: 6

Deleted: 7
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sind mindestens zehn Tage vor dem Zeitpunkt der Sit-

zung zur Post zu geben. ---------------------- 

 

In dringenden Fällen kann die Einberufung telefonisch, 

per Telefax oder per E-Mail unter Wahrung einer Frist 

von drei Tagen vor dem Zeitpunkt der Sitzung erfolgen.  

 

3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn Sitzungen im 

Sinne der vorstehenden Absätze ordnungsgemäß einberu-

fen wurden und mindestens drei der nach dem Aktienge-

setz oder der Satzung bestellten Aufsichtsrats-

mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stell-

vertreter, anwesend sind.  ---------------------------  

 

4) Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der einfachen 

Mehrheit der nach dem Aktiengesetz oder der Satzung 

bestellten bzw. gewählten anwesenden Aufsichtsrats-

mitglieder, sofern Gesetz oder Satzung nicht eine hö-

here Stimmenmehrheit vorsehen.  ----------------------  

 

Bei Ermittlung der Mehrheit der nach dem Aktiengesetz 

oder der Satzung bestellten bzw. gewählten Aufsichts-

ratsmitglieder werden nur die abgegebenen Stimmen ge-

zählt. Eine Stimmenthaltung gilt nicht als abgegebene 

Stimme.  ---------------------------------------------  

 

5) Ein Aufsichtsratsmitglied kann für ein anderes, nicht 

anwesendes Mitglied des Aufsichtsrates eine schriftli-

che Stimmabgabe überreichen. -------------------------  

 

Auch kann ein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrates 

ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit der 

Vertretung für die einzelne Sitzung betrauen. ------- 

 

Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Fest-

stellung der Beschlussfähigkeit nicht mitzuzählen.  --  

 

Die Sitzungsleitung kann dadurch jedoch nicht an einen 

Vertreter übertragen werden.  ------------------------  

 

Deleted: fernschriftlich oder 



- 8 - 

6) Beschlussfassungen auf schriftlichem Wege sind zuläs-

sig, wenn sie der Vorsitzende anordnet und kein Mit-

glied diesem Verfahren widerspricht.  ----------------  

 

Die Vertretung nach Absatz 5) (fünf) ist bei dieser 

Form der Beschlussfassung nicht zulässig. ----------- 

 

7) Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Nie-

derschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden der be-

treffenden Sitzung zu unterfertigen ist. ---------- 

 

Auf Verlangen eines Aufsichtsratsmitgliedes ist seine  

vom gefassten Beschluss abweichende Meinung in die 

Niederschrift aufzunehmen. -------------------------- 

 

8) Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Aus-

schüsse werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden, bei des-

sen Verhinderung von seinem Stellvertreter, vorgenom-

men.  ------------------------------------------------  

 

9) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten grund-

sätzlich nur den Ersatz der Barauslagen bei Sitzungen.  

 

Die Hauptversammlung kann jedoch beschließen, generell 

oder bestimmten Mitgliedern eine Vergütung zu gewäh-

ren. ---------------------------------------- 

 

 IX. 

 

 Hauptversammlung 

 

1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den 

Aufsichtsrat einberufen. Die Einberufung ist spätes-

tens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversamm-

lung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Haupt-

versammlung zu veröffentlichen.  ---------------------  

 

2) Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft 

oder einer ihrer inländischen Zweigniederlassungen 

oder in einer Landeshauptstadt abgehalten. -----------  
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3) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung der in der Hauptversammlung geltend 

zu machenden Aktionärsrechte richtet sich nach dem An-

teilsbesitz am Ende des zehnten Tages (Nachweisstich-

tag) vor dem Tag der Hauptversammlung. ---------------  

 

4) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nach-

weis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine De-

potbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft 

spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung 

unter der in der Einberufung hiefür mitgeteilten Ad-

resse zugehen muss.  ---------------------------------  

 

5) Nicht als Werktag, sondern als Feiertag gelten im Sin-

ne dieser Bestimmungen auch die Samstage, der Karfrei-

tag und der 24. (vierundzwanzigste) Dezember. --------  

 

6) Sofern ausschließlich Zwischenscheine ausgegeben sind, 

sind solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung ausschließlich dann berechtigt, deren Anmel-

dung in Textform der Gesellschaft spätestens am drit-

ten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hiefür mitgeteilten Adresse zugeht.  

 

7) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsit-

zende des Aufsichtsrates oder dessen Stellvertreter. -  

 

Mangels Anwesenheit einer dieser Personen hat der zur 

Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur 

Wahl eines Vorsitzenden zu leiten. ------------------ 

 

Der Vorsitzende bestimmt die Form der Ausübung des 

Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung. -  

 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt 

die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Ge-

genstände der Tagesordnung. 

 



- 10 - 

X. 

 

Abschlussprüfer 

 

Der Abschlussprüfer wird in der Hauptversammlung gewählt. 

Der Aufsichtsrat hat einen Vorschlag für die Wahl des Ab-

schlussprüfers zu erstatten und unverzüglich nach der Wahl 

mit dem gewählten Prüfer den Vertrag über die Durchführung 

abzuschließen und das Entgelt, das in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Aufgaben des Prüfers und dem voraussich-

tlichen Umfang der Prüfung zu stehen hat, mit dem Prüfer zu 

vereinbaren.  ---------------------------------------------  

  

XI. 

 

 Jahresabschluss, Gewinnverteilung, Entlastung 

 

1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. ------------- 

 

2) Innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Ge-

schäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene Ge-

schäftsjahr den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie 

den Corporate-Governance-Bericht nach Prüfung durch 

den Abschlussprüfer sowie den Vorschlag für die Ge-

winnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der Jah-

resabschluss, der Lagebericht sowie der Corporate-

Governance-Bericht sind von sämtlichen Vorstandsmitg-

liedern zu unterzeichnen.  ---------------------------   

 

3) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den 

ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Ver-

wendung des Geschäftsergebnisses, die Entlastung des 

Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Wahl des Ab-

schlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fäl-

len über die Feststellung des Jahresabschlusses (or-

dentliche Hauptversammlung).  ------------------------  

 

  

 

 

Deleted: Die Hauptversammlung 
wird durch den Vorstand oder 

den Aufsichtsrat einberufen. 

Die Einladung muss mindestens 

drei Wochen vor dem Tag der 

Versammlung unter Angabe der 

Tagesordnung bekanntgegeben 
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¶

2) Die Hauptversammlungen 

werden am Sitz der Gesell-

schaft oder einer ihrer in-

ländischen Zweigniederlassun-
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¶

3) Zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung sind, wenn 

Aktien oder Zwischenscheine 

ausgegeben sind, nur die Ak-

tionäre berechtigt, die bei 

einem österreichischen öf-

fentlichen Notar, bei der 

Hauptniederlassung einer in 

der Rechtsform einer Aktien-

gesellschaft betriebenen in-

ländischen Bank, bei den in 

der Einberufung zur Hauptver-

sammlung bestimmten anderen 

in- und ausländischen Kredit-

unternehmungen oder bei der 

Gesellschaft innerhalb der 

sich aus dem folgenden Absatz 
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¶

4) Die Hinterlegung hat so 
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legung und dem Tag der Haupt-

versammlung mindestens drei ...
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sondern als Feiertag gelten 

im Sinne dieser Bestimmungen 

auch die Samstage, der Karf-

reitag und der 24. (vierund-

zwanzigste) Dezember. ¶
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5) Die Hinterlegung ist auch 

dann ordnungsgemäß erfolgt, 
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XII. 

 

 Bilanzgewinn 

 

1) Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird auf die Aktio-

näre verteilt, soweit die Hauptversammlung keine ande-

re Verwendung beschließt. Die Hauptversammlung kann 

den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Vertei-

lung ausschließen.  ----------------------------------  

 

Die Gewinnanteile pro Aktie werden im Verhältnis der 

auf die Aktie geleisteten Einlagen und im Verhältnis 

zur Gesamtzahl aller Aktien berechnet. -------------- 

 

Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung 

nichts anderes beschließt, dreißig Tage nach Abhaltung 

der Hauptversammlung zur Zahlung fällig. -------------  

 

2) Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Ge-

winnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der 

freien Rücklage der Gesellschaft. ------------------- 


